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Antrag 

Energetische Gebäudesanierung voranbringen 

 

Änderungsantrag der Grünen: Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Das Bezirksamt wird gebeten, folgende Maßnahmen zu treffen, um die energetische Gebäudesanierung 

im Bezirk voranzubringen: 

 

1. Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt „Milieuschutz vs. Klimaschutz“ für das 

Gebiet Schillerpromenade sowie die Erstellung des Energetischen Quartierskonzepts Gropiusstadt fort-

zuführen und bei Eigentümern weiterhin um Mitarbeit zu werben. Die Ergebnisse sollen dem Ausschuss 

vorgestellt und die Übertragbarkeit bzw. Erarbeitung weiterer energetischer Quartierskonzepte geprüft 

werden. 

 

2. Sich für ein Förderprogramm für energetische Sanierung im Milieuschutz einzusetzen. Das Bezirksamt 

soll sich im Rat der Bürgermeister und auch auf Landesebene dafür einsetzen, dass ein Förderprogramm 

aufgelegt wird, das eine warmmietenneutrale energetische Sanierung ermöglicht. 

 

3. Bis dahin sollen die Möglichkeiten, auch in Milieuschutzgebieten über die Mindestanforderungen des 

Gebäude-Energie-Gesetzes hinaus energetisch sanieren zu können fortgeführt und ausgeweitet werden, 

wenn durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln und/oder Modernisierungsvereinbarungen sicher-

gestellt ist, dass die Höhe der Umlage dadurch geringer ausfällt oder maximal die Höhe einer Sanierung 

nach Mindeststandard erreicht. 

 

4. Städtebauliche Erhaltungssatzungen daraufhin zu überprüfen, ob etwaige Einschränkungen für energe-

tische Sanierungen modifiziert oder gestrichen werden können ohne das städtebauliche Ziel zu gefähr-

den. Dem Ausschuss ist über Ergebnisse Bericht zu erstatten. 

 

Ursprung: Die Bezirksverordnetenversammlung möge beschließen: 

 

Das Bezirksamt wird gebeten, folgende Maßnahmen zu treffen, um die energetische Gebäudesanierung 

im Bezirk voranzubringen: 

 



1. Aufhebung der starren Grenzen bei der energetischen Sanierung in Milieuschutzgebieten. Die Mindest-

standards des Gebäudeenergiegesetzes sind zu wenig um entsprechende Sektorziele zu erreichen. 

 

2. Überprüfung aller Erhaltungssatzungen und Bebauungspläne auf Regeln, die der energetischen Sanie-

rung entgegenstehen. Hierbei sollen Einschränkungen z.B. für Dämmungen, PV-Anlagen und bessere 

Fenster auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden. 

 

3. Einsatz für ein Förderprogramm für energetische Sanierung im Milieuschutz. Das Bezirksamt soll sich im 

Rat der Bürgermeister und auch auf Landesebene dafür einsetzen, dass bei den anstehenden Haus-

haltsverhandlungen ein Förderprogramm aufgelegt wird, das Eigentümern ermöglicht, neutral für das 

Mietaufkommen energetische Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin-Neukölln, den 16.11.2021 CDU, Herr Schulze, Karsten  
 (Antragsteller, Fragesteller bzw. Berichterstatter) 

Abstimmungsverhalten:  SPD Grüne CDU LINKE AfD FDP 

  JA      

  NEIN      

  ENTH.       

Ergebnis:  Einstimmig 
 beschlossen mit Änderung  Kenntnis genommen  abgelehnt gewählt 
 zurückgezogen  vertagt  gegenstandslos 
 überwiesen in den Ausschuss für  (federführend) 
  zusätzlich in den Ausschuss für   
  und in den Ausschuss für   
 beantwortet  schriftlich   

 GB I/BzBm GB II/BiKuSport GB III/Ord  GB IV/StadtUmVer  GB V/Soz  GB VI/JugGes 


